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Zur Toleranzformel fiir die Seitenmessung der
Polygonaziige.

Die eidgendssische Instruktion fiir die Grundbuchvermes-
sungen gestattet fiir die Abweichung in der Doppelmessung der
Polygonseiten fiir das Gebiet von Instruktion II den Betrag von

— 1
f = 0,0 — d
1) 0,003 1/ d + ;1

Es ist vorgeschlagen worden, diese Formel zu ersetzen
durch einen der Fehlertheorie angeblich besser entsprechenden
Ausdruck

2) f =7/ ad + b2d?

und es ist nun zu untersuchen, welche Werte den Konstanten

a und b zu geben sind, oder zu geben wiren, damit die beiden

Formeln nahe {ibereinstimmende Werte liefern.

| Eine vorldufige Betrachtung ergibt, dass die Werte fiir

a und b sehr klein werden. Wir fithren deshalb, um die Rech-

nung einfacher zu gestalten, zunichst die neuen Unbekannten
A =100a B=100b ein

und erhalten sodann

1 *
= —— 2 242
f= - VAd+B%d

und zur Bestimmung der Koeffizienten aus zwei Gleichungen:

100 f1 = J/A%d, + B2dy?
100 f: = |/ A2d: + B2dy?

und quadriert:
10000 f;2 = A*d: + B%*ds?
10000 f:? = A%d: + B?d:?
woraus :

10000 (f:2d: — f22d
3) Bz — (f12de 2% d1)

di do (di — dg)
fiir di = 100 fi = 0,05
dz = 1000 f: = 0,30
wird durch Einsetzung der Werte in Formel 3
65 1 8,07 1

90000 — 1380 ©° = 300 — 372 UM

2 p—

d
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"~ 3720
2 __ _R2Ae
Nun ist: A? = IOOO‘O-f Gt
‘ d
1
d di te d = 1000f = B o et
und die Werte 1000 £ 0,3, B 1380
eingefiihrt, gibt:
1000
A? = 10. ol s g
0.0,09 — 1380 = 0,17
A = 0,41; a = 0,0041 |
Fiir d = 500 ergibt sich nach Formel 2
250000
f = — 6
100 ]/017 500 + ~roE0 = 0,163

dagegen nach der Formel der Instruktion

500
f — 0,003 + 22 — 0.1
1/ 500 S000 = 0067 + 0,1 = 0,167

Die Ergebnisse der Formeln 1 und 2 gehen also fiir d = 500
nur um 3 mm auseinander; eine noch kleinere Differenz lasst
sich fiir die iibrigen zwischen 100 und 1000 liegenden Werte
von d erwarten. Fiir die Distanzen 100 und 1000 werden die
Resultate beider Formeln natiirlich dieselben.

Fir d = 50 gibt die Instruktionsformel f = 0,031
, d=50 , , Wurzelformel f = 0,032
» d = 10 die resp. Werte f = 00115
und f = 0,0133
fiir d = 1 verschwindet der Einfluss des 2. Glie- _
des unter dem Wurzelzeichen beinahe, man erhidlt f = 0,003
und f = 0,00415

Es ist somit der Nachweis geleistet, .dass fiir alle in der
Praxis vorkommenden Falle beide Formeln nur Differenzen von
wenigen Millimetern ergeben, damit aber auch, dass die einfache,
mit einer einzigen Rechenschiebereinstellung und Addition die
Fehlergrosse liefernde Instruktionsformel der komplizierten For-
mel 2 gleichwertig, und in ihrer zum Verstdndnis sprechenden
Gestalt iiberlegen ist.

Zu bemerken ist noch, dass die Konstanten der Instruktions-
formel s. Z. empirisch aus einem grosseren, der Praxis ent-
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nommenen Erfahrungsmaterial bestimmt worden sind. Die etwas
verschlungenen Wege der Theorie fiihren im besprochenen Falle
zum gleichen Orte, wie diejenigen der Empirie. St.

Taxationen.

Die Taxationskommission der Sektion Aargau-Basel-Solo-
thurn war so freundlich, der Redaktion unseres Vereinsorgans
einige Taxationen zuzustellen, die, wie ausdriicklich bemerkt,
nur Minimalansidtze enthalten. Es kommen bei diesen Taxa-
tionen eine Triangulation im Flachlande, die Vermessung stid-
tischen Gebietes und dessen teilweise iiberbaute Umgebung, so-
dann ldndliche Gemeinden in Frage mit Dorfschaft, Kulturland
und Wald, so dass alle Instruktionsgebiete und in der Ver-
messungsinstruktion vorgesehenen Massstdbe vertreten sind.

Da die Taxationen in der Regel nur an die Mitglieder der
betreffenden Sektionen gelangen, ist es dem einzelnen unmog-
lich, einen Einblick in das gesamte Taxationswesen zu gewinnen,
sich durch Vergleichungen ein Urteil zu bilden und Schliisse
zu ziehen, die ihn selbst zu einigermassen zutreffenden Schit-
zungen befdhigen und eventuell vor Schaden bewahren.

Der Kostenpreis einer Vermessung ist von einer solchen
Menge verschiedener Faktoren abhingig, dass nur eine lange
Erfahrung dieselben zu beriicksichtigen und angenihert richtig
in die Rechnung zu stellen vermag; die Theorie allein ist dazu
ausserstande, um so mehr, als das vorliegende Erfahrungs-
material noch zu unvollstindig ist und es schwer hilt, dessen
Sichtung und Bearbeitung auf unanfechtbare Prinzipien liicken-
los zu stiitzen.

Kollege Werffeli hat im Jahrgang 1913, Seite 185 if., un-
serer Zeitschrift in einem Artikel ,Einheitspreisc bei Taxierung
von Katastervermessungen“ einen schitzbaren Beitrag zur Be-
leuchtung der Frage geliefert und gelangt dabei zum Schlusse,
dass die Regulierung der Einheitspreise gleichbedeutend sei mit
einer Abrechnung auf Ausmass. Die Erfahrungen, welche man
im Baugewerbe nach diesem System mit Kostenberechnungen
gemacht hat, die bis zum Doppelten auseinandergehen, zeigen
indessen, dass auch in einem Gebiete, in dem die Faktoren zur



	Zur Toleranzformel für die Seitenmessung der Polygonzüge

